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1 Anlass 
 
Die Fa. Roche Diagnostics GmbH plant eine Erweiterung des Gewerbegebiets nach Norden 
auf den Rasterflächen 51, 52, 61, 62, 72, 73, 77, 82 – 87 sowie Teilflächen von Raster 74 und 75. 
Es gibt hierzu 3 Gutachten: 
 
Teil 1 bezieht sich auf die Raster 77, 85, 86, 87 und TF von Raster 75 
Teil 2 bezieht sich auf die Raster 51, 52, 61 und 62 

Teil 3 bezieht sich auf die Raster 72, 73, 82, 83, 84, TF von Raster 74  
  
Dieses Gutachten beinhaltet Teil 2 im Osten der geplanten Erweiterung. Genauere Informatio-
nen über die zukünftigen Gebäude liegen uns zurzeit nicht vor. Die Lage der Erweiterung ist auf 
dem Übersichtslageplan der Anlage 1.1 markiert. 
 
 
 
1.1 Gelände und Bauvorhaben 

 
Die Rasterflächen 51, 52, 61 und 62 befinden sich im Nordwesten des Betriebsgeländes. Die 
teilweise bewaldeten Untersuchungsflächen befinden sich auf mehreren verschiedenen topo-
graphischen Geländeniveaus, die fließend ineinander übergehen. Sie liegen gemäß dem Ni-
vellement der Bohransatzpunkte auf einer Höhe von ca. 604,8 m ü.NHN (Meter über Normal-
höhennull) bis ca. 625,60 m ü.NHN.  
 
Entsprechend der Unterlage /U5/ liegen derzeit grobe Informationen über die zukünftigen Ge-
bäude vor. Die zukünftige Geländeoberkante kann im Mittel bei 615,8 m NHN angenommen 
werden: 
 
OK EG    = ± 0,0 m   ≈ 615,8 m NHN 
UK Bodenplatte  =  - 7,5 m   ≈ 608,3 m NHN 
 
 
 
1.2 Durchgeführte Untersuchung 

 
Zur Beurteilung des Untergrunds wurden zwischen dem 03.02.2021 und dem 07.04.2021 gemäß 
dem Eintrag auf dem Lageplan der Anlage 1.2 insgesamt 
 
• 17 großkalibrige Kernbohrungen (KB) zur Feststellung der Schichtenfolge und zur Probe-

nahme bis max. 30,0 m unter OK Gelände, 
• 5 schwere Rammsondierungen (DPH 51/1-2, DPH 61/1, DPH 62/1-2) bis 15,5 m unter OK Ge-

lände, 
• 5 Standard Penetration Tests (SPT) bzw. Borehole Dynamic Probing (BDP), 
• 1 Grundwassermessstelle (GWM 61/1) sowie 
• 1 Radonmessung (GWM 61/1) durchgeführt. 
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Hinzu kommen 4 Kernbohrungen (KB 51/1, KB 52/1, KB 61/1, KB 62/1) die bereits im Jahr 2007 
durchgeführt wurden, sowie 2 Rammsondierungen (DPH 51/1, DPH 62/1). Die Bohr- und Son-
dieransatzpunkte wurden nach Lage und Höhe mittels GNSS nach dem neuen Standard 
DHHN2016 eingemessen. 
 
Auf Grund der komplizierten Spartenlage an KB 51/6, die vor Ort mittels Leitungssuchgerät nicht 
den Spartenplänen entsprach, wurde der Punkt mittels Georadar freigemessen (s. Anlage 9). 
 
 
 
1.2.1     Baugrunduntersuchung  

 
Die Ansprache der aufgeschlossenen Bodenschichten erfolgte nach DIN 4022. Die Ergebnisse 
der Bodenuntersuchungen sind in den geotechnischen Baugrundprofile A-A‘, B-B‘ und C-C‘, in 
Anlage 2.1-3 als Bodenprofile nach DIN 4023 mit Angabe der Bodenklassen nach DIN 18300 
und der Bodengruppen nach DIN 18196 bzw. Rammdiagramme nach DIN 4094 zeichnerisch 
dargestellt und in den Anlagen 3 und 4 als einzelne Bodenprofile und Rammdiagramme doku-
mentiert.  
 
Zur Klassifizierung des Bodens wurden Proben entnommen und im bodenmechanischen Labor 
untersucht. Die Ergebnisse sind in den Anlagen 5 und 6 des Gutachtens dokumentiert. In Ta-
belle 1 findet sich jeweils eine Auflistung über die an den entsprechenden Proben durchge-
führten Laboruntersuchungen. Einaxiale Druckversuche konnten mit dem stückigen Material 
nicht durchgeführt werden.  
 

Probenbezeichnung  Geotechnischer Untersuchungsumfang 

KB 51/2   18,9-19,6 Siebung 
KB 51/2   20,4-22,1 Konsistenzgrenzenbestimmung 
KB 51/5, 18,7-19,7 Konsistenzgrenzenbestimmung 
KB 52/3, 19,0-20,0 Konsistenzgrenzenbestimmung 
KB 61/2, 14,0-15,0 Konsistenzgrenzenbestimmung 
KB 61/4, 18,1-18,6 Konsistenzgrenzenbestimmung 
KB 62/2, 14-15,1 Konsistenzgrenzenbestimmung 

Bodenmechanische Laboruntersuchungen 

 

 

 

1.2.2     Abfalltechnische und orientierende bodenschutzrechtliche Untersuchungen  

 

Aus den erbohrten und beprobten Bodenschichten wurden insgesamt zehn Proben ausge-
wählt und einer vorläufigen abfalltechnischen Bewertung gemäß der Verfüllung von Gruben 
und Brüchen sowie Tagebauen (Verfüll-Leitfaden – LVGBT 2019) unterzogen (vgl. Tabelle 2). Die 
Einzelergebnisse der Analysen finden sich in Anlage 7. 
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Für eine orientierende bodenschutzrechtliche Bewertung gemäß LfW - Merkblatt 3.8/1 Tab 1. 
(Wirkungspfad Boden-Grundwasser) wurden die Analysenergebnisse der abfalltechnischen 
Untersuchung herangezogen (in der Auffüllung). 
 
 

Probenbezeichnung Baugrundschicht Untersuchungsumfang 

KB 62/4 - 11,0-11,30 m anstehender Torf 
Düngemittelverordnung (DümV) ohne 

PFOA und Σ Dioxine 
KB 62/4 – 7,0–7,5 m Auffüllung-Abraum 

Verfüllung von Gruben und Brüchen 
sowie Tagebauen (LVGBT), 

(Feststoff und Eluat) +  
TOC (Gesamtfraktion) +  
DOC (Gesamtfraktion) 

 

KB 62/5 – 18,4–18,6 m anstehender Geschiebelehm 
KB 62/5 – 6,0-6,5 m Auffüllung-Abraum 
KB 52/3 – 12,0-12,30 m Auffüllung-Abraum 
KB 61/4 – 2,0-2,5 m Auffüllung-Abraum 
KB 62/5 – 11,2-11,5 m Auffüllung-Abraum 
KB 62/2 – 1,5-3,0 m Auffüllung-Abraum 
KB 62/3 – 4,0-6,0 m Auffüllung-Abraum 
KB 62/3 – 18,3-18,5 m Anstehende Tonstein 

Altlasttechnische Laboruntersuchungen 

 
 
 

1.2.3     Grundwasser Untersuchung  

 
Zur Erkundung der Grundwasserqualität und zur Bestimmung der Beton- und Stahlaggressivität 
wurde an der Grundwassermessstelle GWM 61/1 eine Grundwasserprobenahme durchgeführt. 
Die genaue Lage der GWM ist dem Lageplan der Anlage 1.2 zu entnehmen. Die chemisch-
analytische Untersuchung der Wasserproben erfolgte auf die Parameter gemäß LfU/LfW Merk-
blatt 3.8/1 Tab. 2 Basisparameter und Tab. 4 anorganische und organische Leitparameter so-
wie Beton- und Stahlaggressivität nach DIN 4030. 
 
 
 
1.2.4     Radon Untersuchung  

 
Eine Messung der Radonkonzentration der Bodenluft wurde auch durchgeführt. Die Untersu-
chungsergebnisse sind in der Anlage 7.2 zu finden. 
 
 
 
1.2.5    Geotechnische Kategorie 

 
Zur Festlegung der Mindestanforderungen an Umfang, Qualität der geotechnischen Untersu-
chungen, Berechnungen und der Bauüberwachung wurde in Abhängigkeit von der Schwie-
rigkeit der baulichen Anlage und des Baugrunds die geotechnische Kategorie GK 2 (mittlerer 
Schwierigkeitsgrad) gewählt. 
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2 Untergrundverhältnisse 

 
2.1 Geologische Situation 

 
Nach der Geologischen Karte von Bayern, Blatt Penzberg M 1:25.000 liegt das untersuchte Ge-
biet im Bereich der tertiären Faltenmolasse. Die Gesteine der Faltenmolasse wurden von der 
letzten alpinen Faltungsphase noch erfasst, vom ursprünglichen Untergrund abgeschert und 
nordwärts geschoben. Es entstanden dadurch ineinander verschuppte Muldenstrukturen. 
 
Das Betriebsgelände der Roche Diagnostics GmbH liegt an der Südflanke der sog. Nonnen-
waldmulde und wird nach Süden durch eine Überschiebung abgegrenzt. Durch diese tektoni-
schen Entstehungsbedingungen fallen die anstehenden tertiären Schichten im Bereich des 
Werksgeländes nahezu senkrecht in die Tiefe ab. Dies bedeutet, dass sich die Schichten sehr 
kleinräumig abwechseln können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1 Bild einer Baugrube auf 
dem Rochegelände 

 
 
 
 

 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt zudem im Bereich des Penzberger Reviers, in welchem bis 1966 
Kohle abgebaut wurde. 
 
Im Bereich des Betriebsgeländes stehen unter der künstlichen Auffüllung (Bergwerkshalde) und 
torfigen Böden die tertiären Schichten der Oberen Brackwassermolasse an. Die Ausbisse der 
Schichten an der Geländeoberfläche streichen in West–Ost Richtung und repräsentieren von 
Norden nach Süden hin älter werdende Formationen.  
 
Die tiefste (älteste) zu Tage tretende geologische Einheit stellt die Penzberger Liegend-Flöz- 
gruppe dar, die aus Tonmergeln, Kalksteinlagen und Sandsteinen mit Kohleeinschaltungen 
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(Flöze 0–24 gemäß Nummerierung des Bergwerkes) besteht. Die Mächtigkeit der Liegend-Flöz-
gruppe beträgt etwa 330 m.  
 
Über der kohleführenden Liegend- Flözgruppe, d.h. nördlich anschließend, folgen die sog. Un-
teren Nonnenwald-Sande, ein 30–40 m mächtiger Sandsteinkomplex, der sich durch seine hell-
weiße Farbe hervorhebt. Nördlich des Betriebsgeländes und westlich der Loisach steht der Un-
tere Sand am Nordflügel der Nonnenwaldmulde in mehreren „Quarzbichln“ an, wo er an der 
Geländeoberfläche zu losem Sand verwittert. Die Sande des Unteren Nonnenwald- Sandkom-
plexes sind vorwiegend mittel- bis grobkörnig und schwach sortiert, d.h. sie enthalten tonige 
und schluffige Kornfraktionen in unterschiedlichen Mengenanteilen. Im Unteren Sand kommen 
gelegentlich auch konglomeratische Horizonte vor. Der Untere Sand wurde an der Küste des 
ehemaligen chattischen Meeres abgelagert, wo unruhige Sedimentationsverhältnisse herrsch-
ten.  
 
Im Hangenden des Unteren Sandes folgt die brackische Schichtengruppe der Schwaiger 
Schichten, die in der Nonnenwaldmulde eine Gesamtmächtigkeit von 200 m erreichen.  Sie 
enthalten die Flöze 25–32 nach der Nummerierung des Bergwerkes. Die Schwaiger Schichten 
bestehen aus Mergeln mit unterschiedlichem Kalkgehalt sowie Sandmergelsteinen.  
 
Den Abschluss der Serie bildet der Obere Nonnenwald–Sand, der in seiner Gesteinsausbildung 
dem Unteren Sand sehr ähnlich ist. Seine Mächtigkeit beträgt ca. 30 m. Er besteht aus zwei 
Bänken, die meist durch ein nicht unerhebliches mergeliges Zwischenmittel getrennt sind.  
 
Entsprechend der Geologischen Karte folgen nach Norden in Richtung des Muldenkerns auf 
den Oberen Sand die marinen Ablagerungen der Promberger Schichten, welche überwie-
gend aus grauen Ton- und Sandmergeln bestehen. Ihre Mächtigkeit beträgt in der Nonnen-
wald-Mulde ca. 280 m.  
 
 
 
2.2 Altbergbau 

 
Das Roche-Werksgelände liegt im Bereich des Penzberger Reviers, in dem bis 1966 ca. 25 Milli-
onen Tonnen verwertbare Kohle abgebaut wurden. Die gesamte Fläche des Betriebsgeländes 
der Fa. Roche zzgl. Umgriffsflächen befinden sich im Bereich ehemaliger intensiver Bergbautä-
tigkeit. Auf weiten Teilen des ROCHE-Betriebsgeländes wurden Auffüllungen aus Haldenmate-
rial des früheren Bergbaubetriebs verkippt, die hier bis maximal 20,40 m (KB 52/4) mächtig sind. 
 
Anhand der Stellungnahme des Bergamtes Südbayern /U3/ liegen unter der gesamten nördli-
chen Erweiterung keine oberflächennahe Flöze und keine bergbaulichen Einrichtungen wie 
Wetterschächte. Daher liegt das Baufeld in keinem bergbaulichen Gefahrenbereich /U1-U2/. 
 

Oberflächennah ist Abraum aufgeschüttet. 
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2.3 Schichtenfolge des Bodens 

 
In den Anlagen 2.1 bis 2.3 ist die Baugrundsituation in den geotechnischen Baugrundprofilen 
A-A‘, B-B‘ und C-C‘ dargestellt. In den geotechnischen Profilen sind die Bodenprofile mit An-
gabe der Bodenklassen nach DIN 18300 und der Bodengruppen nach DIN 18196 dargestellt. 
Die Schnittführung ist auf dem Lageplan der Anlage 1.2 eingetragen. Die Schichtgrenzen zwi-
schen den Aufschlüssen wurden interpoliert. 
 
Aus den geotechnischen Baugrundprofilen geht hervor, dass in der Baufläche ein gleichmäßi-
ger Schichtenaufbau des Baugrunds mit fünf maßgeblichen Baugrundschichten vorhanden ist: 
 
Schicht 1: Oberboden  
Schicht 2: Auffüllung (Schluff und Ton) - Abraum aus Bergwerkstätigkeit 
Schicht 3: Torf (ehemalige Geländeoberkante) 
Schicht 4: Verwitterungslehm und Geschiebelehm 
Schicht 5: Fels (rot schraffiert): Sandstein (orange, rot schraffiert), Tonstein/Tonmergel (vio-

lett, rot schraffiert) 
 

 

Schicht 1: Oberboden  

 
An einigen Bohrstellen wurde Oberboden (in den geotechnischen Profilen der Anlage 2: 
Oberboden = braun schraffiert) mit einer maximalen Tiefe von 0,3 m (im Mittel 0,2 m) angetrof-
fen. Der Oberboden besteht aus einem Schluff mit wechselnden Nebenanteilen aus Sand, Ton 
und Kies und organischen Beimengungen. 
 
Der Oberboden ist aus geotechnischer Sicht als weichkonsistent der Bodengruppe OU zuzu-
ordnen. 
 

 

Schicht 2: Auffüllung - Bergbauabraum 

 
An allen Bohrstellen wurde eine sehr heterogene Auffüllung (maximale Mächtigkeit ca. 20,4 m 
an KB-52/4) aus überwiegend bindigen, tonig-schluffigen Böden mit sandigen, tonsteinigen, 
sandsteinigen, mergelsteinigen und kalksteinigen Anteilen sowie oft auch mit Kohle- oder Holz-
resten erbohrt (vgl. Anlage 2 – olivgrün – schwarz schraffiert) - lokal ist die Auffüllung kiesig aus-
geprägt (KB 52/1). Bei anderen Bauvorhaben wurden Grubenholz, Schienen und Loren (För-
derwagen) gefunden. 
 
Diese heterogenen Auffüllungsschichten sind als Bodenklassen OU, UL, UM, TL und TM und lokal 
Kies GU_ oder Sand SU nach DIN 18196 einzustufen. Die Konsistenz des Abraums wechselt zwi-
schen weich, steif und halbfest. Die unterschiedlichen Niveaus der Auffüllung sind durch die 
unterschiedlichen Mächtigkeiten der Aufschüttung entstanden; das Urgelände (Torfhorizont) 
war relativ eben. 
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Schicht 3: Torf 

 
Unter den aufgefüllten Böden wurde der ursprüngliche Untergrund aufgefahren. Dieser setzt 
sich oft aus einer Torfschicht in einer sehr unterschiedlichen Mächtigkeit zwischen 0,1 – 2,5 m 
(GWM 61/1 und KB 51/1) zusammen und reicht bis in 21,6 m Tiefe unter GOK (braun). Die maxi-
male Unterkante des Torfhorizonts liegt bei ca. 599,5 m NHN. Tiefere Torf-Horizonte können je-
doch nicht ausgeschlossen werden. An KB 51/6 wurde kein Torf erbohrt. Da diese Bohrung we-
sentlich tiefer liegt, wurde hier auch nur eine 2,1 m mächtige Auffüllung aufgefahren. 
Der Torf ist aus geotechnischer Sicht als organischer Boden lockerer Lagerung der Boden-
gruppe HN-HZ zuzuordnen. Die Färbung reicht von hellbraun (nicht zersetzter Torf HN) bis 
schwärzlich (stark zersetzter Torf HZ). 
 
 
Schicht 4: Verwitterungslehm und Geschiebelehm 

 
Unter dem Torf und den aufgefüllten Böden wurde ein 0,5 – 3,95 m mächtiger Geschiebelehm 
und Verwitterungslehm (lila/olivgrün) erbohrt (außer an den Bohrungen KB 51/6). Die UK des 
Verwitterungs- und Geschiebelehms liegt bei ca. 598 - 604 m NHN. Tiefere Verwitterungslehm-
Horizonte können jedoch nicht ausgeschlossen werden.  
 
Die Verwitterungsdecke besteht aus einem tonigen bis stark tonigen, schwach (fein)sandigen 
bis (fein)sandigen Schluff/schluffigen bis stark schluffigen, schwach (fein)sandigen bis (fein)san-
digen Ton. Im Geschiebelehm können in der schluffigen und tonigen Matrix Kies und Steine 
enthalten sein.  
 
Der Verwitterungshorizont und der Geschiebelehm zeigen eine weiche bis halbfeste Konsistenz 
und können den Bodengruppen UL, UM, TL und TM zugeordnet werden. Lokal können wie an 
KB 51/6 auch sandige Verwitterungsprodukte vorhanden sein. 
 
 
Schicht 5: Fels als Sand-, Tonstein und Tonmergel 
 
Bis zur Bohrendtiefe von 10,0 m bzw. 30,0 m wurde im Liegenden Sandstein (orange) bzw. Ton-
stein (violett) aufgefahren. Im Tonstein sind viele kleine dünnschalige Mollusken (Schnecken-
schalen) zu sehen. Wie in Kap. 2.1 Abbildung 1 erläutert, stehen die Schichten hier fast senk-
recht. Deshalb konnten bei den Bohrungen verschiedene Horizonte aufgefahren werden. 
Auch können sich durch Störzonen (Abscherungen) Versätze bilden. 
 
Tonstein und Tonmergel zeigen eine feste Konsistenz und können den Bodengruppen Z und Zv 
zugeordnet werden. Für den Sandstein wurde ein mittelharter Härtegrad nachgewiesen. Auf-
grund der steil einfallenden Schichten können die festgestellten Horizonte nur als „Punktauf-
nahmen“ betrachtet werden. Es ist mit kleinräumigen Schichtwechseln von Sand-, Ton, Kalk-
stein, Kohle und Tonmergel sowie Störungszonen zu rechnen. Die Störzonen sind normalerweise 
gering mächtig (0,5 – 1,0 m). Das muss, insbesondere bei der Planung und Ausführung der Bau-
grube und der Baugrubensicherung, Beachtung finden. 
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Die felsartige Tertiäroberkante (FTO) beginnt ab folgender Tiefe: 
 
Raster 51: KB 51/1   ab 14,5 m u. GOK bzw. ab Höhenkote 598,5 mNHN (Tonstein) 
  KB 51/2   ab ca. 22,1 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 601,4 mNHN (Tonstein) 

KB 51/3   ab ca. 14,1 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 598,4 mNHN (Tonmergel) 
KB 51/4   ab ca. 16,0 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 599,5 m NHN (Tonstein) 
KB 51/5   ab ca. 19,7 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 603,7 mNHN (Tonstein) 
KB 51/6   ab ca. 5,0 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 598,4 mNHN (Sandstein) 

 
Raster 52: KB 52/1    ab ca. 22,1 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 501,5 mNHN (Tonstein) 
  KB 52/2    ab ca. 13,9 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 601,45 mNHN (Sandstein) 
  KB 52/3    ab ca. 20,8 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 600,0 mNHN (fester Ton) 
  KB 52/4    ab ca. 24,1 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 600,0 mNHN (Tonstein) 
 
Raster 61: GWM 16/1 ab ca. 15,2 m Tiefe bzw. ab Höhenkote 599,9 mNHN (Tonstein) 

KB 61/1   nicht erreicht / tiefer als 14,6 m u. GOK 
  KB 61/2   ab ca. 15,9 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 602,5 mNHN (Tonstein) 
  KB 61/3   ab ca. 15,0 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 600,0 mNHN (Tonstein) 
  KB 61/4   ab ca. 19,1 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 602,1 mNHN (Tonstein)  
  KB 61/5   ab ca. 15,3 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 599,9 mNHN (Tonstein)  
 
 
Raster 62: KB 62/1   nicht erreicht / tiefer als 15,0 m u. GOK 

KB 62/2   ab ca. 15,1 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 602,7 mNHN (Sandstein) 
KB 62/3   ab ca. 17,2 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 601,2 mNHN (Tonstein) 
KB 62/4   ab ca. 13,5 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 602,2 mNHN (Tonstein) 
KB 62/5   ab ca. 19,6 m Tiefe  bzw. ab Höhenkote 601,5 mNHN (Tonstein) 
 

 
 
2.4 Lagerungsdichte des Bodens 

 
2.4.1     DPH – schwere Rammsondierung 

 
Die schweren Rammsondierungen DPH 52/1 und DPH 51/2 weisen in der Auffüllung und dem 
Torf schwankende Eindringwiderstände von N10 = 1 – 100 auf (i. M. 5-15, lokal > 30) auf. Die 
ermittelten Schlagzahlen zeigen die Heterogenität und können als weich- bis festkonsistent in-
terpretiert werden. Bei DPH 51/2 war in einer Tiefe von 14,9 m (in der Auffüllung) kein Weiter-
kommen mehr möglich (N10 > 100). Hier wurde vermutlich ein größerer Stein angetroffen. 
 
Die höheren Schlagzahlen von N10 = lokal 8 - 42 im Verwitterungslehm/Geschiebelehm (Tiefen-
bereich bis ca. 10,3 m bzw. 11,2 m - DPH 51/1) entsprechen einer halbfesten bis festen Konsis-
tenz. Darunter folgt der Übergang zum Felsen mit Schlagzahlwerten N10 = 25 - 74. Im oberen 
Bereich des Felses können die Schlagzahlen lokal etwas niedriger liegen. 
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An DPH 62/1 wurde der Übergang zum Geschiebelehm und Verwitterungslehm bereits bei ca. 
13 m u. GOK erreicht. Ab hier steigen die Schlagzahlen rapide auf N10 > 100 an. In diesem Ni-
veau wurde bei den umliegenden Bohrungen der Übergang zum Fels erreicht. 
 
 
 
2.4.2     SPT – Standard Penetration Test 

 
Zur Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. der Konsistenz wurden im Zuge der Rammkernbohrung 
insgesamt fünf Standard Penetration Tests (SPT) bzw. Borehole Dynamic Probing (BDP) (Versuch, 
gem. DIN EN ISO 22476-3 aus 2012) in verschiedenen Tiefenbereichen durchgeführt (vgl. Tabelle 
3). 
 
Zu Beginn der Sondierung wird eine Anpassungsrammung (N0) von 15 cm vorgenommen. Die 
eigentliche Versuchsstrecke beträgt 30 cm. Die benötigten Schläge werden in Intervallen von 
15 cm gezählt und auf N30 summiert. Die Ergebnisse der SPT sind in der nachfolgenden Tabelle 
aufgelistet. 
 

Bezeich-

nung  
Ab Tiefe  

(m u. GOK) 
N15  N30 Bodenschicht/Bodenart  

Konsistenz / 

Lagerungs-

dichte  

KB 51/3 13,0 7/11/13 24 Geschiebelehm, Ton, schluffig, sandig, kiesig halbfest 

KB 52/2 12,5 5/6/9 15 
Verwitterungslehm, Ton, schluffig, schwach 

kiesig 
steif 

KB 61/3 14,0 5/8/13 21 Geschiebelehm, Ton, schluffig, sandig, kiesig halbfest 

KB 62/3 15,5 5/8/8 16 Geschiebelehm, Schluff, sandig, tonig, kiesig halbfest 

KB 62/5 6,0 3/4/3 7 
Auffüllung, Schluff, schwach tonig bis tonig, 
schwach kiesig bis kiesig, Ziegelreste, Koh-

lereste, sehr heterogen  
weich 

Ergebnisse des Standard Penetration Tests  

 
 
Die innerhalb der Auffüllungsschichten ermittelten Schlagzahlen korrelieren mit einer weichen 
Konsistenz. Innerhalb des erbohrten Verwitterungs- und Geschiebelehmes wurden Schlagzah-
len erreicht, welche eine steife bis halbfeste Konsistenz ableiten lassen. 
  
Da in bindigen Böden der Rammwiderstand durch den Porenwasserdruck beeinflusst wird, soll-
ten dazu aber immer Vergleichswerte der Bodenbeschreibung oder von Laborversuchen her-
angezogen werden. 
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2.5 Grund-/Schichtwasser 

 
In fast allen Bohrungen (Ausnahme: KB 51/5, KB 62/2, KB 62/3), wurde in verschiedenen Tiefen 
Schicht- und Grundwasser angetroffen. Schichtwasser tritt erfahrungsgemäß witterungsbedingt 
auf und unterliegt starken Schwankungen. Es handelt sich in den aufgefüllten Böden um be-
grenzte Vorkommen die „ausbluten“ und über eine offene Wasserhaltung in andere Gelände-
bereiche abgeführt werden können. Beim Aushub der Baugrube ist mit Schichtwasserzulauf zu 
rechnen, so dass eine Wasserhaltung betrieben werden muss.  
 
In den torfigen Schichten ist mit Grundwasser zu rechnen, das sich von der Quantität ähnlich 
wie das Schichtwasser verhält. 
 
Wasserführend sind die sandigen und kiesigen Schichten sowie ggf. klüftige Partien des Festge-
steins bzw. sandige Zwischenschichten und der Torf. 
 
Die Grundwassersituation des Gebietes wird auch stark durch die ehemalige oberflächige 
Wassersituation (Sumpfgebiet) geprägt.  In der Nonnenwaldmulde bildet der überdeckende 
Torf die wasserführende Schicht. Der darunter liegende bindige Zersatz- und Verwitterungsbo-
den wirkt wie ein Stauhorizont.  
 
In acht Bohrungen wurde gespanntes Schichtwasser angetroffen (GWM 61/1, KB 51/1, KB 52/2, 
KB 52/3, KB 52/4, KB 61/1, KB 61/2, KB 61/3). Die gespannten Schichtwasserverhältnisse sind als 
lokal zu betrachten und entspannen sich nach wenigen Stunden. 
 
 
- Bautechnische Folgerungen 
 
Beim Aushub der Baugrube ist mit Wasserzulauf zu rechnen, so dass eine Wasserhaltung betrie-
ben werden muss. Ebenso muss bei der Herstellung eines Verbaus der mögliche Wasserdruck 
beachtet werden. In den felsigen Schichten kann es lokal Kluftwasser geben, das hier nicht 
angebohrt wurde, aber bei anderen Baumaßnahmen auffiel.  
  
Man muss davon ausgehen, dass das Schichtwasser nicht frei im Untergrund abläuft, sondern 
sich im Arbeitsraum um das Gebäude bis in das örtliche Druckniveau anstauen kann. Gemäß 
den eingemessenen Wasserständen und der bindigen Schichtenfolge sollte man von einem 
Druckniveau bis GOK ausgehen. Als Bemessungswasserstand ist somit die Geländeoberkante 
anzunehmen oder es ist eine fachgerechte Drainage nach DIN 4095 mit Einlauf in einen 
Schacht herzustellen. Die Niveauverhältnisse müssen mit der Fa. Roche abgeklärt werden. 
 
Man muss davon ausgehen, dass das Untergeschoß des Neubaus wie in einer „Wanne“ liegt. 
Boden- und Niederschlagswasser kann sich während der Bauphase anstauen, weshalb eine 
ausreichende Pumpenkapazität vorzuhalten ist und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen des 
Rohbaus zu ergreifen sind, bis die Sicherheit gegen Aufschwimmen gewährleistet ist. Es könnte 
ein Telefonalarm über einen Datenlogger eingerichtet werden. Es ist deshalb die Ausbildung 
des Kellers zumindest bis in das Niveau einer dauerhaft ungehinderten Vorflut als druckwasser-
dichte Wanne erforderlich. 
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3 Chemisch-analytische Untersuchung 
 

3.1 Abfalltechnische und orientierende bodenschutzrechtliche Bewertung  

 

3.1.1 Abfalltechnische Untersuchung 

 
Aus den Bohrungen wurden Einzelproben aus den aufgefüllten Bereichen (Auffüllung) und aus 
dem natürlichen Boden entnommen und in das Labor Dr. Graner & Partner GmbH nach Mün-
chen transportiert. Die ausgewählten Proben wurden für eine vorläufige abfalltechnische Be-
wertung gemäß LVGBT analysiert. Die verbleibenden Proben sind im Lager der GHB Consult 
GmbH rückgestellt.  
 
Im Folgenden sind die Einzelproben der aktuellen Bodenuntersuchung nebst Untersuchungs-
umfang zusammengestellt: 
 
 

Bohrung Probe Material - Bodenart Untersuchungsprogramm 

KB 62/4 11,0-11,30 m Torf 
Düngemittelverordnung 

(DümV) 
KB 62/4 7,0–7,5 m Auffüllung-Abraum.: (A), u, x*, g', fs'-fs 

LVGBT: Feststoff (< 2mm) / 
Eluat (GF), TOC (GF) + 
DOC (GF) 
 

KB 62/5 18,4–18,6 m Geschiebelehm: T, u*, fs''-fs' 
KB 62/5 6,0-6,5 m Auffüllung-Abraum: (A), U, t'-t, g'-g 
KB 52/3 12,0-12,30 m Auffüllung-Abraum: (A), U, x*, fs-ms, g'-g 
KB 61/4 2,0-2,5 m Auffüllung-Abraum: (A), U, fs', g'-g, t'' 
KB 62/5 11,2-11,5 m Auffüllung-Abraum: (A), U, x*. g'-g, fs' 
KB 62/2 1,5-3,0 m Auffüllung-Abraum: (A), U, g-g*, s-fs*, t'' 
KB 62/3 4,0-6,0 m Auffüllung-Abraum: (A), U, t', s, g'' 
KB 62/3 18,3-18,5 m Tonstein 

Untersuchungsprogramm Proben. (A)= Auffüllung  
 
 

Die Prüfberichte des nach DIN ISO 17025 akkreditierte Labor Dr. Graner & Partner GmbH sind in 
Anlage 7.1 beigelegt. Nach dem in Bayern derzeit gültigen der Leitfaden zu den Anforderun-
gen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Verfüll-Leitfaden – LVGBT – 
Stand 2019) ergaben die Proben jeweils vorläufige abfallrechtliche Einstufungen: 
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KB 62/4 11,0-11,3 m anstehender Torf  - * -- 

KB 62/4 7,0–7,5 m Auffüllung-Abraum 1,1 1,9 > Z2 
Im Eluat:  

Sulfat 2.100 mg/l 

Ą geogen bedingt 
KB 62/5 18,4–18,6 m Geschiebelehm 1,2 2,7 Z0 -- 
KB 62/5 6,0-6,5 m Auffüllung-Abraum 2,8 8,7 Z0 -- 

KB 52/3 12,0-12,3 m Auffüllung-Abraum 3,8 3,7 > Z2 
Im Eluat:  

Sulfat 1.600 mg/l 

Ą geogen bedingt 
KB 61/4 2,0-2,5 m Auffüllung-Abraum 1,1 7,9 Z0 -- 

KB 62/5 11,2-11,5 m Auffüllung-Abraum 1,9 5,4 > Z2 
Im Eluat:  

Sulfat 2.200 mg/l 

Ą geogen bedingt 

KB 62/2 1,5-3,0 m Auffüllung-Abraum 0,44 3,6 > Z2 

Im Eluat:  
Sulfat 2.000 mg/l 

Ą geogen bedingt 

KB 62/3 4,0-6,0 m Auffüllung-Abraum 2,3 4,0 Z0 -- 
KB 62/3 18,3-18,5 m Tonstein 0,46 2,6 Z0 -- 

 
*  s. Unterabschnitt: Torf 

Abfalltechnische Bewertung der Analysenergebnisse 

 
 
Der TOC-Gehalt bzw. die Organik- und Humusgehalte können zu erhöhtem Entsorgungsauf-
wand führen. Siehe hierzu die Tabelle 6: Einschränkungen bei der Verfüllung nach LVGBT. 
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Organikgehalt 

(TOC) 
max. 1 % >1 % bis 3 % > 3 % bis 6 % größer 6 % 

Zulässigkeit der 

Verfüllung 
immer 

immer bis max. 2,0 m 
Tiefe, wenn  
folgendes  

eingehalten: 

Chargen bezo-
gene Einzelfallprü-

fung 

keine Verwertung 
in Gruben und 

Brüchen 

Zusätzliche Anfor-

derungen / An-

merkungen 

= mineralisches 
Bodenmaterial 

- DOC < 25 mg/l 
- Verdichteter Ein-

bau um mikrobi-
elle Aktivitäten 
einzuschränken 

- Keine leicht ab-
baubare organi-
sche Substanz 
(AOC=TOC400) 

- Sonstige Zuord-
nungswerte sind 
eingehalten 

- DOC < 25 mg/l 
- pH-abhängig: 
- AT4 ≤ 5 mg/g 
- GB21 ≤ 20 l7kg 
- Sonstige           

Zuordnungs-
werte sind ein-
gehalten 

 

ggf. Verwertung 
bei der  
Rekultivierungs-
schicht des  
Verfüllstandortes 

Zulässigkeit der Verfüllung in Abhängigkeit vom TOC-Gehalt (LVGBT, Anlage 5) 

 
 
Die Analysenergebnisse zeigen Schadstoffbelastungen einiger Auffüllungsschichten (Z 2 bis         
> Z 2) für den Parameter Sulfat. Die Sulfaterhöhung ist geogener Art und typisch für den dortigen 
Abraum. 
 
Aufgrund des lokal hohen organischen Gehalts können die analysierten Bodenhorizonte zu er-
höhtem Entsorgungsaufwand führen (vgl. auch Tabelle 6).  
 
Von auffälligen Chargen (z.B. stark kohlehaltig) sollten Haufwerke gebildet werden. Wir emp-
fehlen die fachtechnische Begleitung der Aushubmaßnahmen. Hierbei sollte bei der Entnahme 
eine Separation des Auffüllmaterials, falls dies überhaupt möglich ist, mit anschließender Hauf-
werksbildung (zur chargenweisen Beprobung, Analyse und Bestimmung des Entsorgungs- bzw. 
Verwertungsweges) vorgenommen werden. Die Probenahme erfolgt am Haufwerk nach 
LAGA PN 98. Wir empfehlen Haufwerksgrößen von 250 m³ bis 500 m³. Gemäß der Deponie-Info 
3 „Hinweis zur erforderlichen Probenanzahl nach PN 98 bei Haufwerken“ des Bayerischen Lan-
desamt für Umwelt (Februar 2021), und derzeit gängiger Praxis, werden die Schadstoffgehalte 
zur Deklaration eines Haufwerks durch Analyse von jeweils zwei Mischproben (Haufwerksgröße 
< 250 - 500 m³) festgestellt. 
 
Der Analyseumfang und die Deklaration sollten nach dem in Bayern gültigen Leitfaden zu den 
Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Verfüll-Leitfaden 
- LVGBT) (2019) vorgenommen werden. Werden Schadstoffgehalte festgestellt, welche die Z 2-
Zuordnungswerte nach LVGBT überschreiten, ist eine Nachanalytik der Mischproben nach De-
ponieverordnung DepV notwendig, um eine Einstufung in die Deponieklasse DK 0 bis DK III vor-
nehmen zu können. Die Analysedauer nach LVGBT ist mit mind. 4 Arbeitstagen anzugeben; die 
Analysedauer nach Deponieverordnung muss mit ca. 5 Arbeitstagen eingerechnet werden. 
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Gegebenenfalls ist die parallele Untersuchung nach LVGBT und DepV zu empfehlen, um lange 
Wartezeiten zu vermeiden. 
  
Der separierte Aushub der auffälligen Chargen sollte vorzugsweise auf einer befestigten Fläche 
oder im Baufeld angelegt werden, um eine weitgehende Sohlabdichtung zu gewährleisten 
oder Verschleppungen zu vermeiden. Die Oberfläche des aufgeschütteten Materials sollte bei 
längerer Zwischenlagerungsdauer zum Schutz gegen eindringendes Niederschlagswasser mit 
Folie abgedeckt werden.  
 
Nach Vorliegen der Analyseergebnisse können die Verwertungs- und Entsorgungswege für die 
einzelnen Aushubchargen festgelegt und die erforderlichen Begleit- und Transportpapiere vor-
bereitet werden. Auf der Baustelle sollten Herkunft, organoleptische Ansprache, Kubatur, Ana-
lytik und Entsorgungsweg jeder Charge in einem Bautagebuch festgehalten werden. 
 
Ansonsten sollte der Aushub ortsnah wieder eingebaut werden, zumal er dort durch die Berg-
bautätigkeit verkippt wurde und geogener Natur ist. Das Gelände muss sowieso aufgefüllt wer-
den. Es ist wesentlich ressourcen- und umweltschonender, das vorhandene Material nach einer 
Bodenstabilisierung an Ort und Stelle wieder einzubauen, anstatt Kies anzufahren.     
 
 
- Torf 

 

Für Torf erfolgt keine Einstufung nach Eckpunktepapier, sondern je nach Verwendungszweck 
sind die Vorsorgewerte für Böden nach Bundesbodenschutzverordnung (z.B. bei der Rekultivie-
rung von Kiesgruben), 70 % der Vorsorgewerte für Böden (bei landwirtschaftlicher Folgenut-
zung) nach Bundesbodenschutzverordnung oder die Grenzwerte der Düngemittelverordnung 
maßgeblich. 
 
Es wurden 70% der Vorsorgewerte nach Bundesbodenschutzverordnung eingehalten. Ab ei-
nem Humusgehalt von > 8% finden die Vorsorgewerte für Metalle keine Anwendung. Das ist 
auch hier der Fall (TOC = 51 % TS; TOC ~ Humusgehalt x 1,7). 
 
Die Grenzwerte der Düngemittelverordnung werden eingehalten*.  
 
*PFOA und Σ Dioxine wurden vorab nicht untersucht; dies ist i.d.R. nicht notwendig und kann bei konkreter Entsorgung 
am Haufwerk erfolgen. 

 
 
 
3.1.2 Orientierende bodenschutzrechtliche Untersuchung 

 
In der nachfolgenden Tabelle 7 sind die Analysenergebnisse den entsprechenden parameter-
spezifischen Hilfswerten 1 und 2 gemäß LfW - Merkblatt 3.8/1 Tab.1 zur orientierenden boden-
schutzrechtlichen Bewertung für den Wirkungspfad Boden-Gewässer gegenübergestellt.  
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Für eine orientierende bodenschutzrechtliche Untersuchung wurden nur Einzelproben aus den 
Auffüllungsschichten ausgewählt. Die Analysenergebnisse der relevanten Parameter wurden 
aus der LVGBT-Analytik (vgl. Anlage 7.1) in der Fraktion < 2mm herangezogen.  
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Hilfswert 11)  2 10 10 100 50 100 100 500 100  5  1 k.A.  

Hilfswert 22)  10 50 50 500 1.000 500 500 2.500 1.000  25  5 k.A.  

KB 62/4 –  
7,0-7,5 m 

u.d.B. 8,1 0,10 6,5 26 18 25 46 u.d.B. 0,03 u.d.B. u.d.B. 

KB 62/5 –  
6,0-6,5 m 

u.d.B. 7,8 0,18 6,1 26 18 17 48 u.d.B. 0,40 u.d.B. 0,028 

KB 52/3 –  
12,0-12,30 m 

u.d.B. 9,6 0,13 7,5 37 26 30 57 u.d.B. 0,41 u.d.B. u.d.B. 

KB 61/4 –  
2,0-2,5 m 

u.d.B. 12 0,29 13 33 23 21 57 u.d.B. 1,55 u.d.B. 0,099 

KB 62/5- 
11,2-11,5 m 

u.d.B. 9,8 0,13 5,5 29 23 24 46 u.d.B. 0,05 u.d.B. u.d.B. 

KB 62/2 –  
1,5-3,0 m 

u.d.B. 6,1 u.d.B. 5,7 27 17 23 46 u.d.B. 0,02 u.d.B. u.d.B. 

KB 62/3 – 
4,0-6,0 m 

u.d.B. 8,7 0,11 7,9 33 24 27 54 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. 

Analysenergebnisse Einzelproben für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser. 1) und 2) Hilfswerte 1 und 2 zur 
Emissionsabschätzung bei Bodenbelastungen gemäß LfU-Merkblatt 3.8/1; u.b.B.: unter der Bestimmungsgrenze; k.A. 
Keine Angaben 
 
 

Eine geringfügige Überschreitung des Hilfswertes 1 für Arsen mit jeweils 12 mg/kg wurden in den 
Bohrungen KB 61/4 festgestellt. Als gutachterlicher Sicht kann das geringfügige Vorhandensein 
von Arsen auf dem Untersuchungsgebiet als geogen bedingt angesehen werden. 
 
Alle übrigen analysierten Parameter zeigten keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Hilfswerte für 
den Wirkungspfad Boden – Grundwasser. 
 
 
- Unerkannte Verunreinigungen  

  
Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse ermöglichen zuverlässige Aussagen über die Situ-
ation an den Aufschlusspunkten gemäß den mit der Analytik verbundenen Verfahren. Es kann 
allerdings niemals ausgeschlossen werden, dass an nicht untersuchten Stellen unerkannte Ver-
unreinigungen vorliegen. 
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3.2 Grundwasserprobenahme  

 
- Beton- und Stahlaggressivität nach DIN 4030 

 
Es wurde eine Grundwasserprobenahme (29.03.2021) zur Bestimmung der Beton- und Stahlag-
gressivität vorgenommen. Kurz vor der Wasserprobenahme wurden die Vor-Ort-Parameter 
bzw. elektrische Leitfähigkeit, Temperatur, pH-Wert und Sauerstoffgehalt (s. Probenahmeproto-
koll: Anlage 8). gemessen. Darüber hinaus wurden die organoleptischen Parameter bzw. Fär-
bung, Trübung und Geruch bestimmt und dokumentiert. 
 
Die Proben wurden nach der Beprobung gekühlt und lichtgeschützt umgehend ins Labor Dr. 
Graner verbracht.  
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Kohleabbaugebietes ist üblicherweise mit einer gewissen 
geogenen Grundbelastung an Sulfat im Schichtwasser zu rechnen (vgl. Kapitel 3.1). An GWM 
77/1 wurde eine Grundwasserprobe entnommen und auf Betonaggressivität nach DIN 4030 
untersucht. Nach den Grenzwerten der DIN 4030 (Teil 1 / Juni 2008) entspricht dies einem 
schwachen Angriffsgrad und somit der Expositionsklasse XA1. Die Laborergebnisse können der 
Anlage 7.3 entnommen werden.  
 
Im Raster 74 wurden an GWM 74/1 (Gutachten Teil 3) ebenfalls eine Grundwasserprobe ent-
nommen. Hier liegt ein mäßig betonangreifendes Wasser vor. Wir empfehlen aufgrund der be-
kannten Inhomogenität der Auffüllung und des erhöhten Anteils an Sulfat (880 mg/l), die sich 
auch im Schichtwasser wiederfindet (s. Trübung/Färbung im Probenahmeprotokoll – vgl. An-
lage 8.1) eine Orientierung des verwendeten Betons an mäßig betonangreifendem Wasser (Ex-

positionsklasse XA2). Diese Expositionsklasse XA2 sollte für alle Gebäude verwendet werden. 
 
 
 

3.3 Radon Untersuchung  

 
Auf der Rasterfläche 61 wurde eine Messung der Radonkonzentration in der Zeit von 15.03.2021 
– 18.03.2021 mittels In-Situ Messung über eine PE-Gasfallensonde durchgeführt. Es wurde ein PE-
Gasfallensonde in 5,0 m Tiefe in der GWM 61/1 eingebaut (vgl. Tabelle 9). Der Prüfbericht ist in 
Anlage 7.2 beigelegt. 
 
Die eigentliche Messung erfolgt durch die Bereitstellung einer Gasfalle deren Leergewicht zur 
Ermittlung der Konzentration bei Auslieferung festgehalten wird. Nach einer festgelegten Expo-
sitionszeit wird die bereitgestellte Gasfalle erneut gewogen. In diesem Fall wurde die Messein-
richtung als auch Wägung durch das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW) 
durchgeführt. Die Radonkonzentration in der Bodenluft ist ein Maß dafür, wie viel Radon im 
Untergrund zum Eintritt in ein Gebäude zur Verfügung steht. Typischerweise liegt das Verhältnis 
von Radon in der Raumluft zu Radon in der Bodenluft bei circa einem bis fünf Promille.  
 
Die Expositionszeit betrug 3 Tage. Die Bewertung der Radonbelastung ist mangels nachweis-
barerer Grenzwerte im Untergrund ausschließlich nach § 46 Strahlenschutzverordnung StrlSchV 

http://www.asse.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/R/radon.html;jsessionid=677EF04652B719753B103926D8BDF8C4.2_cid365?view=renderHelp
http://www.asse.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/R/radon.html;jsessionid=677EF04652B719753B103926D8BDF8C4.2_cid365?view=renderHelp
http://www.asse.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/R/radon.html;jsessionid=677EF04652B719753B103926D8BDF8C4.2_cid365?view=renderHelp
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ableitbar und wird als effektive Dosis bezeichnet. In Deutschland liegt der Mittelwert für Rado-
naktivitätskonzentrationen in Gebäuden bei etwa 50 Bq/m³. 
 
Am 31. Dezember 2018 sind in Deutschland bezüglich des Schutzes vor Radon das Strahlen-
schutzgesetz (StrlSchG) und die neue Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) in Kraft getreten. In 
§ 124 StrlSchG ist der Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskon-
zentration in der Luft (Rn-222) in Aufenthaltsräumen von 300 Bq/m³ festgelegt. Für Arbeitsplätze 
gilt gemäß § 126 StrlSchG der gleiche Referenzwert.  
 
Im Boden liegen die Werte meist wesentlich höher mit Werten von teils > 100.000 Bq/m³.  
 
Die hier gemessene Radonkonzentration bei Bohrpunkt GWM 61/1 der folgenden Tabelle weist 
eine erhöhte Belastung auf. Die Belastung wurde mit 41.000 Bq/m³ festgestellt.  
 
 

Bohrung/Messung 
Tiefe der PE-Gasfallen-

sonden 

Aktivkohle-Radon-

sammler 
CRN in Bq / m³ 

GWM 61/1* 5,0 m u. GOK 3281708 41.000 

Ergebnisse zur Ermittlung der Radonkonzentration 

 
* Im Bericht des MPA NRW fälschlicherweise als GWM 61/3 hinterlegt. 

 
Auf Grundlage der gemessenen Konzentration sind in diesem Fall weitere Maßnahmen abzu-
leiten, die aber bei allen neuen Gebäuden der Fa. Roche schon inkludiert sind: WU-Konstruktion 
die Feuchte und Radon abhält sowie eine Arbeitsraumverfüllung aus Kies zur Ableitung der 
Gase. 
 
 
 
4 Environmental Due Diligence 
 
In Bezug auf die Environmental Due Diligence (EDD) verweisen wir im Hinblick auf den Schutz 
der Mitarbeiter der Fa. Roche Diagnostics GmbH auf Punkte: 
 

• Schadstoffbelastung: Grundwasser/Schichtwasser 
• Schadstoffbelastung: Boden 
• Radon 
• VOCs 

 

 

- Schadstoffbelastung: Grundwasser/Schichtwasser 
 
Abgesehen von der geogenen Sulfatbelastung und der damit verbundenen Betonaggressivi-
tät konnten im Grundwasser der orientierenden Baugrund- und Altlastenuntersuchung keine 
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relevanten Grenzwertüberschreitungen erkannt werden. Auf die Betonaggressivität sollte mit 
der Wahl der entsprechenden Expositionsklasse reagiert werden. 
 
 
- Schadstoffbelastung: Boden 
 
Auch hier wurden abgesehen von der bereits bekannten Sulfatbelastung im Eluat des Bodens 
in den Proben aus den Bohrungen keine relevanten Grenzwerterhöhungen festgestellt. Im Hin-
blick auf eine mögliche Entsorgung weisen wir auf die mit steigendem Organikanteil höheren 
Kosten hin. Auf Grund der punktuellen Aufschlüsse können lokal abweichende Schadstoffge-
halte nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
- Radon 

 

Die an den Grundwassermessstellen gemessene Strahlung aus Radongas im Boden liegt im 
üblichen Rahmen der tertiären Gesteine. Für Arbeitsräume ist der Referenzwert (Strahlenschutz-
gesetz StrlSchG) für eine über das Jahr gemittelte Radonaktivität bei 300 Bq/m³ festgelegt. Um 
ein Eindringen des Gases in Kellerräume zu vermeiden, empfehlen wir die Keller bis zur Gelän-
deoberkante als WU-Konstruktion zu errichten und den Arbeitsraum mit durchlässigem Kies zu 
verfüllen. Für die Zeit der Bauarbeiten sind keine speziellen Vorkehrungen zu treffen.  
 
 
- VOCs 

 

Ein Verdacht auf sogenannte volatile organic compounds (leichtflüchtige organische Verbin-
dungen) liegt nicht vor. Bei den Bohrarbeiten konnten keine organoleptischen Auffälligkeiten 
festgestellt werden. In dieser Hinsicht sehen wir aktuell keinen Handlungsbedarf. Im Kohleberg-
bau wurden keine leichtflüchtigen Verbindungen verwendet, so dass auch im Bergbauabraum 
nichts zu vermuten ist. 
 
 
 
 
5 Bodenklassen, Homogenbereiche und Bodenkennwerte 
 
5.1 Bodenklassen und Homogenbereiche 

 
Im Jahr 2015 wurde die Umstellung der DIN 18300 beschlossen. Die neue DIN heißt jetzt DIN  
18300:2019-09, bei der die Böden nach Homogenbereichen eingeteilt werden. Hierbei werden 
die „alten“ Charakteristika wie Lösen, Laden und Fördern mit den „neuen“ Charakteristika des 
Behandelns, Einbauens und Verdichtens vereint. In Tabelle 10 werden die Homogenbereiche 
dargestellt.  
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Schicht und Bodenart 
Bodenklassen nach 

DIN 18300 (alt) 

Homogenbereich für 
Erdarbeiten nach 

DIN 18300: 2019-09  
1 Oberboden, Schluff, stark feinsandig, kiesig, 

org. Beimengungen, weich 
Oberboden Boden, Klasse 1 O 

2 Auffüllung - Abraum (sehr heterogen) aus 
Schluff, Ton, sehr schwach kiesig, stark 
tonig, mit Kohlestücken, weich bis halbfest 

Mittelschwer bis schwer lös-
barer Boden, Klasse 4-5 

A  

3 Torf, locker bis weich 
Fließender bis mittelschwer 
lösbarer Boden Klasse 2-4 

B 1 

4 Verwitterungsbildung und Geschiebelehm: 

Ton und Schluff, lokal Sand - Ton und Schluff, 
kiesig, steif bis halbfest, lokal dicht  

Mittelschwer bis schwer lös-
barer Boden, Klasse 4-5  

B 2 

5 Tertiär: Tonmergel, Ton-, Kalk- und Sandstein, 
Kohle, fest, mittelhart bis hart 

Leicht bis schwer lösbarer 
Fels, Klasse 6-7 

B 3 

Bodenklassen und Homogenbereiche nach DIN 18300 (alt und neu) 

 
 
Homogenbereich 0: Oberboden besteht aus einem sehr schwach kiesigen und sehr schwach 
sandigen Schluff. Der Oberboden stellt aufgrund der organischen Bestandteile eine Herausfor-
derung bei der Entsorgung dar und sollte auf der Baustelle verbleiben und bei der Landschafts-
gestaltung wiederverwendet werden. Falls dieser nicht wiederverwendet werden kann, müsste 
er – je nach Erdbauunternehmer und Deponiebetreiber - beprobt und deklariert werden. Wir 
empfehlen, den Oberboden als Haufwerk aufzuhalden und nach einer entsprechenden Ana-
lytik (Düngemittelverordnung) einer geordneten Verwertung zuzuführen.  
 
In Ausschreibungen zu Erdarbeiten sollten auf der sicheren Seite liegend neben den Zuord-
nungsklassen Z 0 auch die Zuordnungsklassen Z 1.1, Z 1.2 sowie Z 2 nach LVGBT (Leitfaden zur 
Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen - LVGBT) berücksichtigt werden. Ferner sollte 
auch der TOC (gesamter organischer Kohlenstoff – englisch: total organic carbon) und DOC 
(gelöster organisch gebundener Kohlenstoff – englisch: dissolved organic carbon) berücksich-
tigt werden.  
 
Homogenbereich A: Die Auffüllung aus Abraum der Berghalde besteht aus einem sehr 
schwach bis stark kiesigen, sandigen Schluff und Ton sowie Kohleeinschaltungen, vereinzelte 
Ziegelreste und verfestigten Blöcken aus Molasse sowie vereinzelt Grubenholz. Der Abraum ist 
ohne weitere Behandlung aus geotechnischer Sicht nicht zum Wiedereinbau geeignet. Es ist 
hier jedoch eine Stabilisierung mit Kalk-Zement vorgesehen, um die Geländesprünge auszuglei-
chen (s. Kap. Gründung). 
 
Sollte auffälliges Material entsorgt werden müssen, ist für die Bewertung von Bodenaushub der 
Leitfaden zu den Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen 
(Verfüll-Leitfaden - LVGBT) (2019) anzuwenden. Aus der Erfahrung vorangegangener Bauvor-
haben auf dem Gelände ist hier stets mit geogenen Belastungen durch Sulfat zu rechnen, so 
dass sich Bewertungen ergeben, die eine Einstufung > Z 2 erforderlich machen. Aushubmaterial 
ist daher auf einer geeigneten Bereitstellungsfläche zwischenzulagern, zu beproben und dann 
einer geeigneten Verwertung zuzuführen. Für Ausschreibungen sind neben den Zuordnungs-
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klassen Z 0 – Z 2 nach Leitfaden zu den Eckpunkten auch die Deponieklassen DK 0 – III zu be-
rücksichtigen. 
 
Der Aushub sollte ortsnah wieder eingebaut werden, zumal er dort durch die Bergbautätigkeit 
verkippt wurde und geogener Natur ist. Das Gelände muss sowieso aufgefüllt werden. Es ist 
wesentlich ressourcen- und umweltschonender, das vorhandene Material nach einer Boden-
stabilisierung an Ort und Stelle wieder einzubauen anstatt Kies anzufahren. Gerade die Boden-
stabilisierung verhindert eine Eluierung von Stoffen. Dies muss noch mit den Behörden abge-
sprochen werden.     
 
Die Konsistenzgrenzen können beim Abraum stark schwanken (weich bis halbfest). 
 
Homogenbereich B 1: Torf kann aus geotechnischer Sicht nicht qualifiziert im Erdbau wieder-
verwendet werden und ist möglichst separiert auf einer Bereitstellungsfläche vorzuhalten und 
kann dann beispielsweise einem Erdenwerk zur Kompostierung zur Verfügung gestellt werden. 
Denkbar ist auf dem Baufeld der Einsatz im Rahmen der Landschaftsgestaltung in ausgewähl-
ten Bereichen. 
 
Homogenbereich B 2: Die als Homogenbereich zusammengefasste steif bis halbfesten Verwit-
terungsbildungen und Geschiebelehm gehen mit zunehmender Tiefe in eine feste Konsistenz 
und die tertiäre Molasse über. Die Lösbarkeit ist entsprechend Bodenklasse 4 - 5 als mittelschwer 
bis schwer lösbarer Boden zu klassifizieren. Eine Wiederverwendung für bautechnische Zwecke 
ist kaum wirtschaftlich. Im Rahmen der Stabilisierung mit Kalk-Zement besteht für die Bereiche 
mit einem sehr geringen Organikanteil eine gute Verwertungsmöglichkeit. Da diese hier im Rah-
men von möglichen Aushubarbeiten auf Grund der Tiefenlage höchstwahrscheinlich nicht an-
getroffen werden, ist das vermutlich nicht relevant. 
 
Die Konsistenzzahl Ic liegt zwischen 0,8 und 1,2. Die Plastizitätszahl Ip bei 8 - 23 %, der Wassergeh-
alt bei 10,7 – 28,2 % (siehe Konsistenzgrenzenbestimmung der Anlage 6). 
 
Die Bohr- und Rammbarkeit ist bei dieser Schicht unproblematisch. 
 
Homogenbereich B 3: Die als Homogenbereich B 3 zusammengefassten tertiären Molassesedi-
mente sind entsprechend Felsklasse 6 - 7 als leicht bis schwer lösbarer Fels zu klassifizieren. Eine 
Wiederverwendung für bautechnische Zwecke ist kaum wirtschaftlich, höchstens man siebt 
das Material ab und baut das gröberklastische Gestein wieder ein. Die Bearbeitbarkeit ist je 
nach anstehendem Fels (Tonmergel, Ton-, Kalk- und Sandstein, Kohle) sehr unterschiedlich. Teils 
reicht ein schwerer Bagger mit schmalem Löffel aus, teils benötigt man einen Meißel oder eine 
Fräse.  
 
Die Bohrbarkeit ist je nach Felsart schwierig, aber mit Felskrone machbar. Die Rammbarkeit wird 
je nach Felsart nur einige Dezimeter möglich sein.  
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5.2 Bodenkennwerte 

 
Für die Böden können folgende mittleren Bodenkennwerte abgeschätzt werden:  
 

Bodenkennwerte 

Auffüllung: 

Abraum 
(weich bis halb-

fest) 

Torf 
(locker bis 

weich) 

Verwitterungs-

bildung und Ge-

schiebelehm 

(steif bis halb-

fest) 

Tertiär 

(fest, mittelhart 

bis hart) 

Wichte kN/m³ 19 13 19 21-22 
Wichte unter Auftrieb kN/m² 9 3 9 11-12 
Reibungswinkel Grad 22,5 25 27,5 45-55 *) 
Kohäsion c‘ kN/m² 
Undrain. Kohäsion cu kN/m² 
Wassergehalt wn in % 
Konsistenzzahl IC 

Plastizitätszahl IP 

Organische Anteile in % 

5 
30 

10-30 
>0,5 

5 - 25 
0-5 

5 
30 

> 100 
- 
- 

30-70 

10 
>100 
10-20 
>0,75 
5 - 30 

0 

- 
- 

1-7 
- 
- 
- 

Steifezahl Es (Erstbel.) MN/m² 6 0,2-0,5 20 150 
Bodengruppe 
Homogenbereich 

UL, UM, TL, TM 
A 

HN-HZ 
B 1 

UL, UM, TL, TM 
B 2 

Z, Zv 
B 3 

Frostempfindlichkeit F3 F3 F3 F3 

Bodenkennwerte                                                                                                                   *) Ersatzreibungswinkel 

 
 
 
 

6 Gründung 
 

6.1 Baugrundsituation 

 
Es liegen derzeit keine Informationen zum geplanten Neubau sowie zur Gründungstiefe vor. 
 

• Grundsätzlich ist zu sagen, dass die OK des Urgeländes der Torfhorizont ist. Darüber 
wurde durch den Bergbau Material aufgehaldet. Dieses hat den Torf zusammenge-
presst. Die Auffüllung ist sehr inhomogen zusammengesetzt, ca. 10 – 20 m mächtig und 
gering konsolidiert. Demzufolge ist die Auffüllung im Ist-Zustand nicht als Baugrund ver-
wendbar, da sich der Torf noch setzen kann. 
 

• Das Gelände der Raster 51, 52, 61 und 62 liegt auf verschiedenen Niveaus die teilweise 
über klare Böschungen, teils fließend ineinander übergehen. Die Geländehöhen liegen 
im Bereich von 605 – 623 mNHN (Raster 51), 615 – 627 mNHN (Raster 52), 614 – 619 mNHN 
(Raster 61) und 615 – 620 mNHN (Raster 62). 
 

• Um für die Erweiterung ungefähr ebenerdig anzuschließen, ist für die Raster 52 und 62 
eine mittlere Kote von 615,80 ü. NHN geplant. Es ist also ein Abtragen des Geländes 
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notwendig. Dieses Material soll im Bereich der nördlichen Erweiterung kalkstabilisiert 
wieder eingebaut werden, da dort das Gelände niedriger als geplant verläuft. 
 

• Für die Gebäude kommt aufgrund der Lasten nur eine Tiefgründung in Betracht. Es kön-
nen Bohrpfähle verwendet werden. Im Projektgebiet liegen die geologischen Schich-
ten fast senkrechtstehend an und verlaufen nahezu parallel von West nach Ost. Bei 
Rammarbeiten übertragen sich vor allem entsprechend dieser Ausbreitung Erschütte-
rungen. Wir empfehlen daher in Raster 51, 52, 61, und 62 auf eine Rammpfahlgründung 
zu verzichten. 

 
• Es muss mit Schichtwasserandrang in verschiedenen Tiefen gerechnet werden. Es sollte 

eine Wasserhaltung vorgehalten werden.  
 

• Wenn der Torf nicht vollflächig entfernt wird, kann es in Bereichen, die Torf enthalten, zu 
Setzungen im Bereich von ca. 10 cm pro Meter Torf kommen. Theoretisch sollte auch im 
Bereich der bestehenden Halde abgegraben und der Torf herausgenommen werden. 
Da dies nicht wirtschaftlich ist, empfehlen wir setzungssensible Bauten auf Pfähle zu stel-
len. Bei Rampenbereichen ist mit Schleppplatten zu arbeiten, die nahe des Gebäudes 
auch auf Pfählen gegründet werden. In Bereichen, die trotz Torf im Untergrund als 
Flachgründung ausgeführt werden (z.B. Straßen), muss vermutlich nach einigen Jahren 
nachgearbeitet werden. Leitungsanschlüsse sollten flexibel gestaltet werden. 

 
 
 
6.2 Baugrube 

 
Bei der Erstellung der Baugrube sind DIN 4124 und 4123 zu beachten. Je nach Anzahl der Un-
tergeschosse wird die Baugrube ca. 4 m bis 8 m tief. Die Baugrube könnte frei geböscht wer-
den. In der bindigen Auffüllung sollten prinzipiell 60° Böschungswinkel nicht überschritten wer-
den. Dies sollte aufgrund des höheren Platzbedarfs für jedes Gebäude je nach Lage und 
Fremdanteil der Auffüllung separat entschieden werden. Ab 5 m Böschungshöhe ist ein Stand-
sicherheitsnachweis notwendig. 
 
Die Böschungskronen sind auf 2 m lastfrei zu halten und die Böschungen mit Folie gegen Witte-
rungseinflüsse abzuhängen. 
 
In der Baugrube ist mit Schichtwasserzulauf zu rechnen, der allerdings wahrscheinlich schnell 
‚ausbluten’ wird. Es muss eine Baudränage eingerichtet werden, die z.B. auch auf Extrem-Nie-
derschlagsereignisse eingestellt sein muss (ausreichend Pumpenkapazität vorhalten und Vorflut 
festlegen). Der schluffig-tonige und mergelige Auffüllboden ist stark witterungsempfindlich. Der 
Boden ist dicht und das Wasser wird nicht versickern, sondern sich auf der Aushubsohle an-
stauen, wenn es nicht abgezogen wird.  
 
Trotz der Felsqualität wird dieser durch Wasser und Luft schnell entfestigt und zerfällt. Ausnahme 
bildet der Sand- und Kalkstein.  
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Wenn aufgrund des Platzbedarfs ein Verbau durchgeführt werden muss, kommt hier ein Bohl-
trägerverbau in Frage. Die Träger müssen dafür in vorgebohrte Löcher gestellt und nach stati-
schem Erfordernis dimensioniert sowie je nach Statik verankert bzw. in die Tiefe geführt werden.  
 
In den Auffüllböden ist ein Verbau immer kritisch zu bewerten, weil die maßgeblichen Kenn-
werte der Auffüllung nur ungenau abzuschätzen sind. Sowohl für die Einspannung der Bohlträ-
ger als auch z.B. für eine Rückverankerung können von Stelle zu Stelle sehr starke Abweichun-
gen auftreten. Die Ankerzugkraft kann nur auf der Grundlage von Zugversuchen festgelegt 
werden. Es muss mit einer Nachverpressung gerechnet werden, die den Bauablauf zeitlich ver-
schieben kann. 
Zur überschlägigen Kalkulation in der Vorplanung kann für mehrfach nachverpresste Anker ge-
rechnet werden mit: 
 
• Krafteintragungslänge l = 5-10 m: TM,Gr = 60 - 80 kN/m²  

 
Es sind sehr geringe Werte, die sich aber bei den letzten Bauvorhaben herauskristallisiert haben. 
Für den Verbau ist eine Statik aufzustellen. In den Auffüllböden muss jeder Anker geprüft wer-
den.  
 
 
 
6.3 Gründung auf Bohrpfählen 

 

Nach DIN EN 1990:2010-12 und DIN 1054: 2010-12 sind bei der Planung von Gründungsmaßnah-
men Bemessungssituationen (BS-P, BS-T, BS-A und BS-E) wichtig und sollten klassifiziert werden. 
Hier haben wir es mit ständigen Situationen BS-P (Persistent Situations) und vorübergehenden 
Situationen BS-T (Transient Situations) zu tun, die sich auf zeitlich gegrenzte Zustände beziehen, 
wie Bauzustände bei der Herstellung des Bauwerks und der Baugrubenkonstruktionen. Nach 
Eurocode EC 7 (Tab. A 2.1, 2.2 und 2.3) wird je nach Bemessungssituation bei Teilsicherheitswer-
ten für Einwirkungen und Beanspruchungen bei Nachweisen differenziert.  
 
Gemäß DIN 1998-1/NA:2011-01 liegt das Projektgebiet innerhalb der Erdbebenzone 0. 
 
Aufgrund der Schichtwassersituation, der erhöhten Radonwerte und der Tiefgründung muss auf 
einer Bodenplatte gegründet werden. 
 
Für sämtliche Arbeiten mit den erforderlichen schweren Bohrgeräten ist ein Arbeitsplanum in 
einer Mindestmächtigkeit von 1,0 m herzustellen. Gegebenenfalls ist mit dem ausführenden 
Spezialtiefbauer eine geeignete Befestigung abzustimmen. Als Material zur Herstellung des Bet-
tungspolsters bieten sich güteüberwachte Ersatzbaustoffe (Betonrecycling) oder Wandkies der 
Bodengruppe GW an. Auf einem stabilisierten Untergrund wird kein Bohrplanum benötigt.  
 
Eine belastungsunabhängige, nahezu setzungsfreie und erschütterungsfreie Gründung ist hier 
nur mit einer Tiefgründung mittels Bohr- oder Rammpfählen möglich. Die Bohrpfähle müssen 
nach statischem Erfordernis in den tragfähigen Boden einbinden.  
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Die Tragfähigkeit und die Widerstandsetzungslinie von Rammpfählen müssen vom Pfahlherstel-
ler mit einer statischen Probebelastung bestimmt werden. Bei einer Bohrpfahlgründung liegen 
genügend Erfahrungswerte von Probebelastungen in Penzberg vor.  
 
Für das maßgebliche, mittlere Bodenprofil können folgende Bruchwerte für den Spitzendruck 
und die Mantelreibung in Ansatz gebracht werden:  
 
 

Schicht Spitzendruck MN/m² Mantelreibung MN/m² 

Auffüllungen: Bergwerksabraum, sehr gering konso-
lidiert, weich- halbfest, Ton Schluff, inhomogen 

- - 

Torf - - 
Verwitterungsbildung, Ton, Schluff, 
steif bis halbfest 

- 0,04 

Tonmergel, Schluffstein, Sandstein 2,75  0,08 

Bruchwerte für Mantelreibung und Spitzendruck Bohrpfähle 
 
 

Ab einer Einbindung von 3 m in den Fels kann der Spitzendruck auf 3,25 MN/m² erhöht werden. 
  

Der Pfahlwiderstand gegen Horizontalverschiebung sollte ebenfalls aufgrund von Probebelas-
tungen festgelegt werden. Mit hinreichender Genauigkeit dürfen die Bettungsmoduli der Bau-
grundschichten nach der Beziehung ks  Es / D ermittelt werden. Als Rechenwerte können fol-
gende Werte angesetzt werden: 
 
Schluff und Ton (Abraum)      Es = 6 MN/m² 
Verwitterungslehm / Geschiebelehm (steif bis halbfest)  Es = 20 MN/m² 
Ab OK Fels         Es = 150 MN/m²  
Ab 2 m Felseinbindung       Es = 300 MN/m²  
 
 
- Setzungsverhalten 
 
Mit den vorliegenden Werten sind Pfahlsetzungen in der Größenordnung von s ~ 1,0 cm zu er-
warten.  
 
 
- Bodenplatte und Fußbodenunterbau 
 
Wenn die Bodenplatte über die Pfähle gespannt wird, hat das den Vorteil, dass an den Unter-
bau vergleichsweise geringe Tragfähigkeitsanforderungen bestehen, da er im Wesentlichen als 
Auflagerfläche zum Betonieren der Bodenplatte dient, danach aber keine statische Funktion 
mehr erfüllt.  
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6.4 Weitere bautechnische Angaben 

 

- Kranplätze 
 
Die Kräne sollten unbedingt auf Bohr- oder Rammpfähle gestellt werden. 
 
 
- Verfüllung des Arbeitsraums 
 
Der Bodenaufbau hat lagenweise zu erfolgen. Auf OK Auffüllung ist eine Proctordichte DPr≥ 
100% nachzuweisen, um später keine Sackungen zu erwarten. 
 
Hier mit einem Proctorwert zu arbeiten ist theoretisch möglich, aber praktisch schlecht umsetz-
bar, da mit einem Densitometergerät und Proctortopf gearbeitet werden muss und somit nur 
20-30 cm-Pakete geprüft werden können. Es müsste ein 100-% Proctordichte erreicht werden. 
 
Dynamische Plattendruckversuche sollte seitens des AG bauseits zur Kontrolle durchgeführt 
werden. Hierbei sollte ein EVD-Wert von > 50 MN/m² erreicht werden. 
 

Prüfgerät Verdichtungswert 

DPH Schwere Rammsonde DIN 4094 Schlagzahlwerte N10 > 18 
Proctorversuch (DIN 18127) mit Densitometer (DIN 18125-2)  DPr > 100 % 
Dynamisches Plattendruckgerät (nach TP BF-StB) EVD-Wert von > 50 MN/m² 

Anforderung an die Verdichtungswerte 

 
 
- Straßenaufbau  
 
Der Straßenaufbau sollte aus einem frostsicheren Straßenoberbau bestehen, der auf einem 
ausreichend tragfähigen Straßenplanum aufgebaut werden sollte. Für den Straßenbau sind die 
Vorgaben und Richtlinien u.a. der RStO 12 und der ZTV E-StB 09 maßgeblich. 
 
Als Randbedingungen für die Herstellung des frostsicheren Straßenoberbaus sind hier anzuset-
zen: 
 
• Das Gebiet liegt im Bereich der Frosteinwirkzone II gem. RStO 12 (im Randbereich zu Frost-

einwirkungszone III). 
• Die im Niveau des Erdplanums anstehenden Lehmböden sind stark frostempfindliche Bö-

den der Klasse F3 gemäß ZTV E-StB 09.  
• Wir unterstellen eine Verkehrsbeanspruchung, die der Belastungsklasse Bk3,2/Bk100 ent-

spricht (Industriestraße).  
 
Nach Empfehlung der RStO 12 beträgt in der Bk3,2 der Ausgangswert des frostsicheren Stra-
ßenoberbaus 60 cm bei F3-Untergrund. In der Bk100 beträgt der Ausgangswert des frostsiche-
ren Straßenoberbaus 65 cm bei F3-Untergrund. Aufgrund der Lage der Baustelle in der Frostein-
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wirkungszone II ist eine Mehrdicke von insgesamt 5 cm zu berücksichtigen, so dass der frostsi-
chere Straßenoberbau  
 
• in der Bk3,2 mit d > 65 cm und 
• in der Bk100 mit d > 70 cm zu kalkulieren ist. 
 
Die zutreffende Belastungsklasse sowie ggf. weitere Mehr- oder Minderdicken z.B. gemäß Tab. 7 
der RStO 12 sind vom Straßenplaner, aufgrund der spezifischen örtlichen Verhältnisse, festzule-
gen und entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Grundvoraussetzung für die Schadensfreiheit einer Straße ist der Nachweis der ausreichenden 
Verdichtung des Straßenplanums sowie der Frostschutz- und Tragschichten. Für die Verdich-
tung des Erdplanums und des frostsicheren Oberbaus werden in Anlehnung an die Straßen-
baurichtlinien folgende Verdichtungskriterien angesetzt: 
 
• auf dem Erdplanum      EV2 > 45 MN/m² 
• auf OK Frostschutzschicht Bk3,2 und Bk100   EV2 > 120 MN/m² 
• auf OK Schotter-/Kiestragschicht Bk3,2 und Bk100  EV2 > 150 MN/m² 
 
Die Verdichtung der einzelnen Schichten auf dem Erdplanum und des Oberbaus ist mittels Plat-
tendruckversuchen nachzuweisen.  
 
 
 
 
7 Zusammenfassung 
 
Die Fa. Roche Diagnostics GmbH plant eine Erweiterung des Gewerbegebiets nach Norden 
auf den Rasterflächen 51, 52, 61, 62, 72, 73, 77, 82 – 87 sowie Teilflächen von Raster 74 und 75.  
 
Dieses Gutachten beinhaltet Teil 2 im Osten der geplanten Erweiterung (Raster 51, 52, 61, 62). 
Die teilweise bewaldete Untersuchungsfläche befindet sich auf mehreren topographischen 
Geländeniveaus, die gemäß dem aktuellen Höhenvermessungsplan /U5/ auf einer Höhe von 
ca. 605 - 625 mNHN liegen (Meter über Normalhöhennull) bis ca. 605,9 m ü.NHN (im Norden 
der Rasterfläche 85) liegen. 
 
- Untergrundverhältnisse  
 
In der Baufläche ist gleichmäßiger Schichtenaufbau mit fünf maßgeblichen Baugrundschich-
ten vorhanden: Oberboden, mächtiger Abraum aus der Bergbautätigkeit, Torf, Verwitterungs-
bildungen und Fels. 
 
- Altbergbau 
 
Die Recherche ergab, dass unter der nördlichen Erweiterung im fraglichen Bereich kein Berg-
bau betrieben wurde. 
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- Grund- und Schichtwasser 

 
In ca. der Hälfte der Bohrungen wurde Schichtwasser angetroffen. Beim Aushub der Baugrube 
ist demnach mit Schichtwasserzulauf zu rechnen, so dass eine Wasserhaltung betrieben wer-
den muss.  
 
Als Bemessungswasserstand sollte aufgrund der bindigen Böden die Geländeoberkante ange-
setzt werden oder es ist eine fachgerechte Drainage nach DIN 4095 mit Einlauf in einen Schacht 
herzustellen. Die Niveauverhältnisse müssen mit der Fa. Roche abgeklärt werden. 
 
- Abfalltechnische Untersuchung 
 
Die Analysenergebnisse zeigen entsorgungsrelevante Schadstoffbelastungen einiger Auffül-
lungsschichten (> Z 2) für den Parameter Sulfat. Die Sulfaterhöhung ist geogener Art und typisch 
für den Abraum. 
 
- Wirkungspfad Boden-Gewässer 
 
Bei der orientierenden bodenschutzrechtlichen Untersuchung des Wirkungspfades Boden-Ge-
wässer wurden nur Einzelproben aus den Auffüllungsschichten ausgewählt. Eine geringfügige 
Überschreitung des Hilfswertes 1 für Arsen wurde bei 1 Bohrung festgestellt. Alle übrigen analy-
sierten Parameter zeigten keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Hilfswerte für den Wirkungspfad 
Boden – Grundwasser. 
 
- Betonaggressivität 
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Kohleabbaugebietes ist üblicherweise mit einer gewissen 
geogenen Grundbelastung an Sulfat im Schichtwasser zu rechnen. Es sollte die Expositions-
klasse XA2 angesetzt werden.  
 
- Radonuntersuchung 
 
Die hier gemessene Radonkonzentration lag bei 41.000 Bq/m³. Nach der neuen Strahlenschutz-
verordnung wurde eine Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft (Rn-222) in Aufenthalts-
räumen von 300 Bq/m³ festgelegt. Für Arbeitsplätze gilt der gleiche Referenzwert. Bauliche 
Maßnahmen zur Radongasreduzierung ist eine WU-Konstruktion des Untergeschosses sowie 
eine Arbeitsraumverfüllung aus Kies zur Ableitung des Radongases. 
 
- Torfproblematik 
 
Wenn der Torf nicht vollflächig entfernt wird, kann es in Bereichen, die Torf enthalten, zu Setzun-
gen im Bereich von ca. 10 cm pro Meter Torfmächtigkeit kommen. Theoretisch sollte auch im 
Bereich der bestehenden Halde abgegraben und der Torf herausgenommen werden. Da dies 
nicht wirtschaftlich ist, empfehlen wir Gebäude auf Pfähle zu stellen. Bei Rampenbereichen 
sollte man mit Schleppplatten arbeiten, die nahe des Gebäudes auch auf Pfählen gegründet 
werden. In Bereichen, die trotz Torf im Untergrund als Flachgründung ausgeführt werden (z.B. 
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Straßen), muss vermutlich nach einigen Jahren nachgearbeitet werden. Leitungsanschlüsse 
sollten flexibel gestaltet werden. 
 
- Baugrube 
 
Je nach Anzahl der Untergeschosse wird die Baugrube ca. 4 m bis 8 m tief. Die Baugrube 
könnte frei geböscht werden. In der bindigen Auffüllung sollten prinzipiell 60° Böschungswinkel 
nicht überschritten werden. Die Böschungskronen sind auf 2 m lastfrei zu halten und die Bö-
schungen mit Folie gegen Witterungseinflüsse abzuhängen. 
 
Wenn aufgrund des Platzbedarfs ein Verbau durchgeführt werden muss, kommt hier ein Bohl-
trägerverbau in Frage. In den Auffüllböden ist ein Verbau immer kritisch zu bewerten, weil die 
maßgeblichen Kennwerte der Auffüllung nur ungenau abzuschätzen sind. Sowohl für die Ein-
spannung der Bohlträger als auch z.B. für eine Rückverankerung können von Stelle zu Stelle sehr 
starke Abweichungen auftreten. Die Ankerzugkraft kann nur auf der Grundlage von Zugversu-
chen festgelegt werden.  
 
- Gründungskonzept 
 
Aufgrund der tiefreichend aufgefüllten Böden ist eine Tiefgründung erforderlich. Wir empfehlen 
eine Bohrpfahlgründung. Im Projektgebiet liegen die geologischen Schichten fast senkrecht-
stehend an und verlaufen nahezu parallel von West nach Ost. Bei Rammarbeiten übertragen 
sich vor allem entsprechend dieser Ausbreitung Erschütterungen. Wir empfehlen daher in Ras-
ter 51, 52, 61, 62 auf Rammpfähle zu verzichten.  
 
Die Untergeschosse sind als druckwasserdichte weiße Wanne herzustellen oder dementspre-
chend abzudichten. 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Starnberg, 07.05.2021  
 
 
 
 
 
N. Kampik, Dipl.-Geol. BDG 
 
GHB Consult GmbH 
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